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EINLEITUNG
Das Schutzkonzept gilt für alle Anbieter gastronomischer Dienstleistungen. Davon ausgenommen sind
Verpflegungsangebote ln obligatorischen Schulen, die im Konzept für obligatorische Schulen geregelt
sind, sowie nicht öffentlich zugängliche Betriebe. Die nachfolgend aufgeführten Massnahr^en müssen
von allen Betrieben eingehalten werden. Die kantonalen Behörden führen Kontrollen durch.

Dieses Schutzkonzept ist gültig bis auf Widerruf oder bis zur Publikation einer neuen Version. Im Zwei-
felsfall gilt die deutsche Fassung des vorliegenden Schutzkonzeptes. Bitte beachten Sie, dass einige
kantonale Bestimmungen Uber dieses Schutzkonzept hinausgehen. Die zuständige kantonale Behörde
kann Erleichterungen bewilligen, wenn ein übe wiegendes öffentliches Interesse dies gebietet und der
Veranstalter oder Betreiber ein Schutzkonzept vorlegt. Anderelautende kantonale Bestimmungen haben
Vorrang. Die Unternehmen können zusätzliche betriebsspezifische Massnahmen Umsetzen. Bereits
geltende gesetzliche Hygiene- und Schutzrichtlinien müssen weiterhin eingehalten werden (z. B. im
Lebensmittelbereich und für den allgemeinen Gesundheitsschutz der Mitarbeitenden). Im übrigen gel-
ten sämtliche Bestimmungen der Verordnung Uber Massnahmen ln der besonderen Lage zur Bekämp-
fung der Covid-19-Εpidemle.
Der Betrieb von Diskotheken und Tanzlokalen ist verboten. Ab 23 Uhr gilt für Restauratlons-J
Bar- und Clubbetrlebe eine Sperrstunde bis 6 Uhr morgens, die Betriebe müssen in dieser Zeit
geschlossen bleiben. Davon ausgenommen sind Delivery Service, Take-aways und Drive-ln Angebote.

Der Betrieb sorgt Im Sinne der Eigenveraritwortung für die Einhaltung des Schutzkonzepts.

GRUNDt^EGELN
Das Schutzkonzept des Unternehmens muss sicherstellen, dass die folgenden Vorgaben eingehalten
werden. Für Jede dieser Vorgaben müssen ausreichende und angemessene Massnahmen vorgesehen
werden. Der Arbeitgeber und Betriebsverantwortliche sind für die Auswahl und Umsetzung der Mass-
nahmen veranWortlich.

1. Alle Personen im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände.
2. Tragen einer Gesichtsmaske in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von

Einrichtungen und Betrieben
3. Die Restaurationsbetriebe, Gemeinschaftsgastronomie sowie Bar- und Clubbetriebe, stellen si-

cher, dass sich die verschiedenen Gästegruppen nicht vermischen. Speisen und Getränke dürfen
nur sitzend konsumiert werden.

4. Mitarbeitende und andere Personen halten 1,5 Meter Abstand zueinander. Für Arbeiten mit unver-
meidbarer Distanz unter 1,5 Meter sollen die Mitarbeitenden durch Verkürzung der Kontaktdauer
und/oder Durchführung angemessener Schutzmassnahmen möglichst minimal exponiert sein.

5. Bedarfsgerechte regelmässige Reinigung von Oberflächen
6. Kranke im Betrieb nach Hause schicken und anweisen, die Isolation gemäss BAG zu befolgen.
7. Berücksichtigung von spezifischen Aspekten der Arbeit und Arbeitssituationen, um den Schutz zu

gewährleisten
8. Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Personen Uber die Vorgaben und Mass-

nahmen und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen.
9. Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen  effizient umzusetzen und

anzupassen
1٥. Kontaktdaten der Gäste werden gemäss Punkt 1٥ erhoben.



G٧LTIGKE!T FÜR FOLGENDE BETRIEBE
Name Adresse

2ụ(Ả: bl/ГУ] H٠te٠
JARDINn
CH-ฒ4 Bern

1. HÄNDEHYGIENE
A!!e Personen Im Betrieb reinigen sich regelmässig die Hände. Anfassen von Objekten und Oberflächen
möglichst vermeiden.

Massnahmen

Aufstellen von Händehygienestationen: Die Gäste haben die Möglichkeit, sich bei Betreten des Be-
triebs die Hände mit Wasser und Seife zu waschen oder mit einem Händedesinfektionsmittel zu des-
infizieren.

Alle Personen im Betrieb waschen sich regelmässig die Hände mit Wasser und Seife. Dies insbeson-
dere vor der Ankunft sowie vor und nach Pausen. An Arbeitsplätzen, wo dies nicht möglich ist, erfolgt
eine Händedesinfektion.

Vor folgenden Arbeiten sind die Hände möglichst zu waschen oder zu desinfizieren: Tische einde-
eken, sauberes Gesetlirr anfassen, Servietten falten und Besteck polieren.

2. GESICHTSMASKEN
Tragen einer Gesichtsmaske in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von Ein-

richtungen und Betrieben

Massnahmen

Jede Person muss in öffentlich zugänglichen Innenräumen und Aussenbereichen von Einrichtungen
und Betrieben eine Gesichtsmaske tragen. Davon ausgenommen sind Gäste in Restaurations- sowie
Bar- und Clubbetrieben, wenn sie an einem Tisch sitzen. Wenn die Personen aber auf dem Weg zum
Tisch sind oder die Toiletten aufsuchen, ist eine Gesichtsmaske zu tragen.

Die Maskentragpflicht gilt auch für das Personal, das dort arbeitet.

Das Tragen einer Gesichtsmaske ändert nichts an den übrigen vorgesehenen Schutzmassnahmen.
Namentlich ist der erforderliche Abstand auch beim Tragen einer Maske möglichst einzuhalten.

Als Gesichtsmasken gelten Atemschutzmasken, Hygienemasken sowie auch Textilmasken, die eine
hinreichende, schützende Wirkung entfalten.

Kinder vor ihrem 12. Geburtstag sind von der Maskentragpflicht ausgenommen, ebenso Personen,
die nachweisen können, dass sie aus besonderen Gründen, insbesondere medizinischen, keine Ge-

Sichtsmasken tragen können.

Eine Ausnahme gilt auch für auftretende Personen wie Künstlerinnen und Künstler oder Rednerinnen
und Redner, solange sie ihren Auftritt haben und das Tragen einer Maske nicht möglich ist. Sobald
der Auftritt fertig ist, müssen auch sie eine Maske tragen.

Der Betrieb weist die Gäste auf die Maskentragpflicht hin. Bei Nichteinhaltung macht der Betrieb vom
Hausrecht Gebrauch.



3. GASTEGRUPPEN AUSE!NANDERHALTEN - NUR S!TZEND
KONSUM!EREN
Die Betriebe stellen sicher, dass sich die verschiedenen Gästegruppen nicht vermischen, und dass
Speisen und Getränke nur sitzend konsumiert werden.

Massnahmen

Die Personen einer Gästegruppe müssen nicht vorrese^ieren und können zu unterschiedlichen Zei-
ten eintreffen.

In Gästebereichen in Restaurationsbetrieben einschliesslich Bar-und Clubbetrieben

a. sind die Gästegruppen an den einzelnen Tischen so zu platzieren, dass der erforderliche
Mindestabstand von 1.5 Meter-n zwischen den einzelnen Gruppen eingetialten wird: oder

b. sind wirksame Absclirankungen zwischeti Gästegruppen zu platzieren (z. B. Trennwände):
oder

c. sind die Kontaktdaten einer Person pro Gästegruppe zu erheben,

ln Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben dürfen höchstens vier Personen an einem Tisch sitzen,

ausgenommen Familien mit Kindern die im selben Haushalt leben. Dies gilt auch bei Veranstaltun-
gen, die in solchen Betrieben stattfinden.

In Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben dürfen Speisen und Getränke in Innenräumen und im
Freien nur sitzend konsumiert werden (sofern die kantonale Behörde keine Erleichterung vorsieht).

Kinderspielecken und Spielplätze sind erlaubt. Die Anzahl Kinder Ist nicht beschränk. Es gelten keine
Mindestabstände für die Kinder. Allfälliges Spielzeug muss leicht zu reinigen sein. Eltern oder die mit
der Aufsicht beauftragten Person hatten die soziale Distanz zu anderen Kindern und Personen ein
und tragen eine Maske.

Es ist verboten, Veranstaltungen mrt Uber 50 Personen durchzufUhren. Nicht mitzuzählen sind dabei
Personen, die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit mitwirken, und Personen, die bei der DurchfUh-
rung der Veranstaltung mithelfen.

In Betriebskantinen dürfen ausschliesslich im betreffenden Betrieb arbeitende Personen verköstigt

werden (ausgenommen Take Away-Angebote). Eine Betriebskantine hat jedoch die Möglichkeit, ihre
Dienstleistungen wie ein Restaurant zu erbringen, wenn die für Restaurants geltenden Anforderun-
gen erfüllen werden.

4. DISTANZ HALTEN

Mitarbeitende und andere Personen halten 1,5 Meter Distanz zueinander. Für Arbeiten mit

unvermeidbarer Distanz unter 1,5 Meter sollen die Mitarbeitenden  durch Verkürzung der Kontaktdauer

und/oder Durchführung angemessener Schutzmassnahmen möglichst minimal exponiert sein.

Massnahmen

Zwischen Gast und Personal findet kein Körperkontakt statt. Davon ausgenommen sind medizinische
Notfälle. Auf Händeschütteln wird strikt verzichtet.

Ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, wenn die Distanz von 1,5 Metern ohne Sctiutzmassnahmen
während mehr als 15 Minuten nicht eingehatten werden kann.

Zwischen den Gästegruppen muss nach vorne und seitlich «Schulter-zu-Schulter» ein Abstand von
1,5 Metern und nach hinten «RUcken-zu-RUcken» ein 1,5-Meter-Abstand von Tischkante zu Tisch-

kante eingehalten werden. Befindet sich eine Trennwand zwischen den Gästegruppen, entfallt der
Miridestabstand.

Betriebe mit überlangen Tischen (z. B. Tafeln, Festbänke, Förderband-Restaurants, Teppanyaki) 0-
der Theken (z. B. Bars) können mehr als eine Gästegruppe/vier Personen daran platzieren, sofern



der Mindestabstand von 1 )5 Metern Aschen den Gästegruppen eingehalten wird. Mit Trennwänden
entfällt der Mindestabstand ebenfalls.

Die Mindestabstände innerhalb einer Gästegruppe müssen nicht eingehalten werden. Der Betrieb
stellt sicher, dass sich verschiedene Gästegruppen nicht vermischen.

Der Betrieb stellt sicher, dass die wartenden Gästegruppen den Mlridestabstand von 1,5 Metern zu
anderen Gästegruppen einhatten können.

Der Betrieb bringt ln Wartebereichen Bodenmarkierungen an, um die Einhaltung des Abstandes von
mindestens 1,5 Metern fischen den Gästegruppen zu gewährleisten und, wo nötig, die Personen-
flUsse zu lenken.

Es gelten grundsätzlich keine Mlndestabstäride für Gäste oder Personal, wenn sie sich in Gasträu-
men und im Aussensitzbereich von einem zum anderen Ort fortbewegen.

Der Betrieb stellt sicher, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern in WC-Anlagen (Ζ.Β. durch Al^
sperren einzelner Pissoirs), Aufenthalts- und Umkleideraumen sowie anderen Personalräumen ein-
gehalten werden kann.

Eine Unterschreitung des Abstands zwischen unterschiedlichen Gästegruppen ist zulässig, wenn ge-
eignete Scliutzmassnatimen wie das Tragen einer Gesichtsmaske oder das Anbringen ̂ eckmässi-
ger Abschrankungeri vorgesellen werden.

Können aufgrund der Art der AWivitat oder wegen örtlicher Gegebenheiten während einer bestimmten
Dauer weder der erforderliche Abstand fischen unterschiedlichen Gästegruppen eingehatten noch
Scliutzmassnalimen ergriffen werden, so muss die Erhebung von KontaWdaten der anwesenden

Personen nach Punkt 10 vorgesehen werden. In diesem Falle bestätigt die veran^ortliche Person
weiter mit der Unterzeichnung des vorliegenden Schutzkonzeptes, dass der Betrieb den erfordern-
chen Mindestabstand während einer bestimmten Dauer nicht einlialten und keine geeigneten Schutz-
massnalimen wie das Anbringen zweckmässiger Absclirankungen ergreifen kann. Zudem muss der
Betrieb Im Folgenden begründen, weshalb der Mindestabstand zwischen unterscliledliehen Gäste-

gruppen aufgrund der ArtderAWivitat oder wegen OrtlicherGegebenhelten ohne Schutzmassnahmen
unterschritten wird. Es obliegt dem jeweiligen Kanton zu entscheiden, ob es sich dabei um eine zu-
lässige Begründung handelt.

Begründung:

Der Betrieb weist die Gäste auf die Hygiene- und Schutzmassnahmen hin. Bei Nichteinhaltung macht
der Betrieb vom Hausrecht Gebrauch. Der Betrieb ist nicht für die Einhaltung der Hygiene- und
Schutzmassnahmen im öffentlichen Raum zuständig.

Wo Gäste die Bestellungen nicht am Tisch, sondern an derTlieke abgeben (z. B. Take-Away, Selbst-
bedlenungsrestaurants, Bars und Pubs), sind die Gäste mit Plakaten auf die Abstandsregeln auf-
merksam zu machen, und es sind Distanzhalter (Markierungen) anzubringen. Die Konsumation muss

sitzend erfolgen.

Betriebe mit Buffetkonzept maclien die Gäste mit Plakaten und Bodenmarkierungen auf die Ab-
standsregeln ̂ sehenden Gruppen aufmerksam. Es ist genügend Platzvordem Buffet freizuhalten.

Arbeit mit unvermeidbarer Distanz unter 1,5 m in nicht öffentlich zugänglichen Innenräumen:

Berücksichtigung spezifischer Aspele derArbelt und Arbeitssituationen, umden Sctiutzzu gewahrlels-
ten



Massnahmen

Personen,dieinnichtOffentlichzuganglichenRaumenlangernebeneinanderarbeiten,mUssenwah-

rendihrerTatigkeiteineGesichtsmasketragen・DieseMaskentragepfiichtentfali,wennderMindest-
abstandvonl,5MetemzwischendenMitarbeitendenkonsequenteingehaltenwerdenkann.Weiter

entfalltdieMaskentragepflicht,wenndiesaufgrundderArtderTatigkeitnichtm6glichist. lndiesem

FallehaitendieMitarbeitendeneinenAbstandvonl,5Metemzueinandereinoderarbeiteninge-

trenntenTeams.WerdendieArbeitsplatzedurcheineTrennwand,eineGardineodereinenVorhang

getrennt,giltkeinMindestabstand.

5.REINIGUNG

BedarfSgerechte,regelmassigeReinigungvonOberlachenundGegenstandennachGebrauch,insbe-
sondere,wenndiesevonmehrerenPersonenberUhrtwerden

’ Massnahmen
AlleKontak廿lachenmUssenregelmassiggereinigtwerden

EsmUssengenUgendAbfalleimerbereitgestelltwerden,namentlichzurEntsorgungvonTaschentU-
chernundGesichtsmasken.

Abfalleimerwerdenregelmassiggeleert

ArbeitskleiderwerdenregelmassiggewechsekundnachdemGebrauchmithandelsUblichemWasch-

mittelgewaschen.

DerBetriebsorgtfUreinenregeimassigenundausreichendenLuftaustauschinArbeits-undGastrau-

men(z.B.4MaltaglichfUrca. 10MinutenlUften).BeiRaumenmitiaufendenKlimaundLUftungsan-

lagenistmOglichstaufdieLuitrUckfUhrungzuverzichten(nurFﾊschluftzufuhr).

KundenwaschewirdnachjedemGastgewaschen(z.B.Tischtuch).BeimEinsatzeinesTisch-Nal

peronsoderahnlichenTextilien,dieaufeineTischdeckegelegtwerdenunddenganzenTischabde-

cken,mussdieuntereTischdeckenichtnachjedemGastgewechseltwerdenDasGleichegiltauch

beimEinsatzvonWarmedeckenimAussenbereich.

DasPersonalverwendetpersOnlicheArbeitskleidung.SchUrzenund

weiseuntereinandernichtgeteilt.

Kochhauben werdenbeispiels-

6.ERKRANKTEAMARBEITSPLATZ

Massnahmen

BeiKrankheitssymptomenwerdenMitarbeitendenachHausegeschicktundangewiesen,dielsola-

tiongemassBAGzubefolgen(v91.www.bag・admin.ch/isolation-und-quarantaene).WeitereMas-
snahmenfolgenaufAnweisungdeskantons9rztlichenDienstes

7.BESONDEREARBEITSSITUATIONEN

BerUcksichtigungspezifischerAspektederArbeitundArbeitssituationen,umdenSchutzzugewahrleis-
ten

’ Massnahmen
GesichtsmaskenwerdenjenachGebrauchgewechseiund/odergereinigt・VordemAnziehensowie
nachdemAusziehenundEntsoIgenderMaskemUssendieHandegewaschenwelden.DieEinweg-

maskensindineinemgeschIossenenAbfalleimerzuentsorgen.



Einweghandschuhe werden nach einer stunde gewechselt und in einem geschlossenen Abfalleimer
entsorgt.

Die Schutzmassnahmen (Insbesondere der Mindestabstand von 1,5 Metern) gilt auch bei der Waren-
anlieferung und Abfuhr von Waren und Abfallen.

8. !NFORMAT!ON

Information der Mitarbeitenden und anderen betroffenen Pereonen Uber die Vorgaben und Massnah-
men und Einbezug der Mitarbeitenden bei der Umsetzung der Massnahmen.

Massnahmen

Der Betrieb informiert die Arbeitnehmenden Uber ihre Rechte und Schutzmassnahmen im Betrieb.

Dies beinhaltet insbesondere auch die Information besonders gefährdeter Arbeitnehmenden.

Der Betrieb hängt die Schutzmassnahmen gemäss BAG im Eingangsbereich aus. Die Gäste sind
insbesondere auf die Distanzregeln, das Tragen der Masken bis zum Tisch sowie auf die Vermeidung

der Durchmischung der Gästegruppen aufmerksam zu machen.

Der Betrieb instruiert die Arbeitnehmenden regelmässig Uber die ergriffenen Hygienemassnahmen
und einen sicheren Umgang mit der Kundschaft.

Das Personal wird Im Umgang mit persönlichem Schutzmaterial (z. B. Hygienemasken, Handschuhe,
Schürzen) geschult, sodass die Materialien richtig angezogen, verwendet und entsorgt werden. Die
Schulung kann nachgewiesen werden.

Das Personal wird geschult beim fachgerechten Anwenden von Flächendesinfektionsmittel, da nicht

alle Oberflächen alkoholbeständig sind und Oberflächenveränderungen elntreten können. Es emp-
fiehltsich zudem, den Bodenbelag bei HändedeslnfeWlonsmlttel-Stationen abzudecken.

Gäste werden beim Empfang oder am Eingang mündlich oder schriftlich darum gebeten, bei Krank-

heltssymptomen, die auf eine Atemwegserkrankung hindeuten, auf einen Besuch zu verzichten, Ζ.Β.
anhand des aktuellen BAG-Plakates «so schützen wir lins»

Der Betrieb informiert die Mitarbeitenden transparent Uber die Gesundheitssituation im Betrieb. Dabei
ist zu beachten, dass Gesundlieltsdaten besonders schützenswerte  Daten sind.

9. MANAGEMENT

Umsetzung der Vorgaben im Management, um die Schutzmassnahmen effizient umzusetzen und an-

zupassen. Angemessener Schutz von besonders gefährdeten Personen.

Massnahmen

Der Betrieb stellt Hygieneartikel wie Seife, Desinfektionsmittel, Einweghandtücher und Reinigungs-
mittel in genügender Menge zur Verfügung. Er kontrolliert den Bestand regelmässig und füllt nach.

Die KontaWperson Arbeitssicherheit (Sicherheitsbeauftragte des Betriebs) überprüft die Umsetzung
der Massnahmen.

Die Betreiber müssen ihr Schutzkonzept den zuständigen kantonalen Behörden auf deren Verlangen
vonweisen und ihnen den Zutritt zu den Einrichtungen, Betrieben und Veranstartungen gewähren.

Stellen die zuständigen kantonalen Behörden fest, dass kein ausreichendes Schutzkonzept vorliegt

oder dieses nicht umgesetzt wird, so treffen sie die geeigneten Massnahmen. Sie können einzelne
Einrichtungen oder Betriebe schliessen oder einzelne Veranstaltungen verbieten oder auflOsen.

Die Arbeitgeber beachten die Empfehlungen des BAG betreffend die Erfüllung der Arbeitsverpflich-
tungen von zu Hause aus.



10.ERHEBUNGVONKONTAKTDATEN

DerBetrieberhebtKontaktdatenderGaste,umallfalligeinfektionskettennachverfolgenzukOnnen

’
1

Massnahmen

DieKontaktdatenderanwesendenPersonenmUssenerhobenwerden,wenneswahrendmehrals

15MinutenzueinerUnterschreitungdeserforderiichenAbstandsohneSchutzmassnahmenzwi-

schenGastegruppenkommt.

DerBetreiberoderOrganisatorhatdieanwesendenPersonenUberfolgendePunktezuinformieren:

a. dievoraussichtlicheUnterschreitungdeserforder1ichenAbstandsunddasdamiteinherge-
hendeerhOhtelnfektionsrisiko;

b. dieMOglichkeiteinerKontaktaufnahmedurchdiezustandigekantonaleStelleundderen
Kompetenz,eineQuarantaneanzuordnen,wennesKontaktemitanCovid-19erkrankten

Personengab.

KontaktdatenkOnneninsbesonderepberReservations-oderMitgliedersystemeodermilteIsKontakt-
formularerhobenwerden.

EssindfolgendeDatenzuerheben:

Name,Vorname,Wohnort,Telefonnummer,Tischnummerund/oderSitzplatznummer(beiVeranstal-

tungenmitSitzpi急セen).

BeiFamilienoderanderenGruppenmituntereinanderbekanntenPersonensowieinRe､aurations-
,Bar-undClubbetriebengenUgtdieErassungderKontaktdatennureinerPersonderbetreffenden

FamilieoderGruppe.

DerBetreiberoderOrganisatormussdieVertraulichkeitderKontaktdatenbeiderErhebungunddie

DatensicherheitnamentlichbeiderAufbewahrungderDatengewahrleisten.

DieKontaktdatenmUssenzwecksldentifizierungundBenachrichtigungansteckungsverdachtiger

PersonenderzustandigenkantonalenStelleaufderenAnfragehinunverzUglichinelektronischer

Formweitergeleitetwerden.

DieerhobenenKontaktdatendUrfenzukeinenanderenZweckenbearbeitetwerden,mUssenbisl4

TagenachderTeilnahmeanderVeranstaltungoderdemBesuchdesBetriebsaufbewahrtundan-
schliessendsofortvernichtetwerden.

DerBetreiberoderOrganisatorhatdurchgeeigneteVorkehrungensicherzustellen,dassdieKo汀ekt-
heitdererhobenenKontaktdatengewahrleistet ist.

ANHANGE

’Zweck

ABSCHLUSS

DiesesDokumentwurdeallenMitarbeitemerlautert

DieverantwoitlichePersonistzustandigfUrdieUmsetzungdesKonzeptsundfUrdenKontaktmitden

zustandigenBehOrden、

〃Z〆〆VerantwortIichePe｢Son,Unteisch｢iftundDatum:F卿61‘ihM？ Hotei

JARDIN
MIlit鼠宿trasse38
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Anhang


